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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1993

Norm

ASVG §273 Abs1

Rechtssatz

Ist eine Diplomkrankenschwester zufolge einer bestehenden Unverträglichkeit in Krankenhäusern, Kurheimen,

Altenheimen und Rehabilitationsheimen ausgeschlossen, so ist zu prüfen, ob das verbleibende Leistungskalkül für eine

Tätigkeit in der Heimkrankenpflege ausreicht.
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